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Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit 
 

- 
 

- 
 

- 

Gefahrstoffbezeichnung 
 

active2GO 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
 

 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 

 

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 

 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 

 

Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Bei der Arbeit nicht 
rauchen, essen oder trinken. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 

 

Behälter dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Für 
gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. 
Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhütung einer Exposition 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht 
geschlossen halten, mit Vorsicht öffnen und handhaben. 
Persönliche Schutzausrüstungen 
Augenschutz: Schutzbrille 
Handschutz: Schutzhandschuhe 
Körperschutz: Chemieübliche Arbeitskleidung. 

Verhalten im Gefahrfall 
Geeignete Löschmittel: Verträglich mit allen gängigen Löschmitteln. 
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl 

 

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Persönliche Schutzkleidung verwenden. 
 

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen. 
 

Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. 

Erste Hilfe 
 

 
 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. 
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Augenärztliche Behandlung. 
Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut mit warmem Wasser abspülen. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen. 

Sachgerechte Entsorgung 
 

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache mit dem regionalen 
Entsorger vorzunehmen. 
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